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5/SN- 2:,S2/fle: 

• HAUpTvERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 
A·1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TELEX 136682 hvsvt a DVR 0024279 

VORWAHL Inland: 0222, Ausland: 43·1 TEL. 711 32 I KI. 1203 DW TELEFAX 711 32 3777 

ZI. 12-43.00/94 RflEn Wien, 26. April 1994 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Betrifft .2rETZENTWUR� 
ZI. ........................................... . ec:/19 ... e .... .. 

Parlament 
1017 Wien 

::::n .. ��M:���:.�: ... L. 
/; ;t�Jlk 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutz­
gesetz und das Eltern-Karenzurlaubsgesetz geändert werden 

Bezug: Schreiben des Bundesministeriums fürArbeit und Soziales an 
den Hauptverband vom 10. März 1994, ZI. 52.135/3-2/94 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat uns ersucht, 

Ihnen 25 Ausfertigungen unserer Stellungnahme zu übersend�n. 

Beilagen 

Wir übermitteln Ihnen hiemit die erbetenen Kopien. 

Hochachtungsvoll 

Der Generaldirektor: 

&w(t�� 
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• HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 
A-1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TELEX 136682 hvsvt a DVR 0024279 

VORWAHL Inland: 0222, Ausland: 43-1 TEL 711 32/ KI. 1203 OW TELEFAX 711 32 3777 

ZI. 12-43.02/94 Rf/En 

An das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Wien, 26. April 1994 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutz­
gesetz und das Eltern-Karenzurlaubsgesetz geändert werden 

Bezug: Ihr Schreiben vom 10. März 1994, ZI. 52.135/3-2/94 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Hauptverband erhebt gegen den vorliegenden Gesetzesentwurf 

keine grundsätzlichen Einwände. 

Die in der beiliegenden Stellungnahme der Steiermärkischen Ge­

bietskrankenkasse enthaltenen Anmerkungen werden zur weiteren Verwen­

dung zur Kenntnis gebracht. 

Ihrem Ersuchen entsprechend haben wir 25 Ausfertigungen dieser 

Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Hochachtungsvoll 

neraldirektor: 

Beilage 

\�� 
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STEIERMÄRKISCHE GEBIETSKRANKENKASSE 
Josef-Pongratz-Platz 1 - Postfach 900, 8011 Graz � ""'oo<Om,8035 

.

'

. Zi . 8/117/94/Dr . Hn/Sche 

14. C4 . 1 99·� 
Graz, am 

An den 

Bei Erwiderung bitte auf dieses Zeichen Bezug nehmen, 
Haup�verband der bst�rr . 
Soz i 1:1 1 VE1-'r-:; i cht-:rullgs -i l�:�!3�l:---'-.,-, " ," ;� '.; ..... :� .... ,_ 

-- 0"; 
. 

.;·C, AU5�unit 

Durchl'.'anl 

Telefax 

Hr . Dl- . Ha.nsmann 
13J 

(0316) 8035-590 
;\u r. CiTI.?in ne'usse 

1030 W 1 e n 

?1 

'.:..: - '" 
"- ,-.... -i � _. 

erlsdbt 
I'", ..... _ :-

3etr.: Entwurf eInes Bundesgesetzes. �it dem das Mutterschutz­
gesetz �nd das Eltern-Karenzurlaubsgesetz ge�ndert werden 

2ezug: da. Schreiten vom 31.3.1994 
21.12-43.02/94 Rf/E�n ______ _ 

eiern Im Betn�ff folgende 

S i.{� 1 1 ungnahme abzugeben: 

Die Ka��e hält die Anordnung der Reschäftigung5verbote fUr 

stillende MUt ter unter einem § 4a fUr 5YHtem�ti�ch gesehen 

fragwUrdig. Eine so l che Vorschrift kbnnte Ja ohne weiteres im 

5, etwa in Form einer lit.b des Abs.3 eingefügt werden . 

Schließlich wäre au c h ein § 5a für diese Regel ung denkhar . 

Diese Systematik insoferne beachtlich, als 1m § 5 

Beschäftigungsverbote fü r all e MUtter festgelegt s i nd , 

d as Beschäftigungsverbot fUr sti l lende MUtter über diese im § 5 

enthaltenen Verbote hinausgeht un d somi t log i scherweise nach 

den auf 

pla z i ert 

alle MUtter anzuwendenden Beschäftigungsverboten 

sollte . Probleme bereitet aber auch die neu 

einzufUhrende Regelung des § Ba, wonach es werdenden und 

stillenden MUttern zu erm�glichen ist, sich unter geeigneten 

Bedingungen hinzu l egen und auszuruhen. Wie dies in der Praxis 

DVR 0023990 

--.. -
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Ruhe;3.f1�:; pru ch 

pro Arbe i tstag gilt. ist leidrr n icl,t erkennbar . Eine derartige 

A.nol'dnune �ollte außerdem �innvollnrwe i se sIe i ch fa 1 1 ':'i vom 

Arheitsinspek t ionsarzt oder vom Amt��arzt vorlA'eg geit-offen 

werden. § 3a Abs.3. welctler die nicht in 8etriebsgeb�uden 

sonstigen ortgebundenen Anlagen beschäftigten Mütter von dieser 

Ruh .. "mÖf.$'l i. chke 1. t aU:-=,Ji i runt. ist zwar ;:-'i!1 :-':: i eh log i :-3ch. da es ni eh t 

leicht �ein wird. Einrichtungen �ur Verfügung zu ":';tellen , die 

andel-ecse i ts frag] i eh. ob diese 

.'""11"l 7. u nt':hmen , 

daß wet-ciende 'O,til1ende Mütter , die außerhalb von 

med i :,�i.ni":ir:h 

gesehen, kein Bedürfn i s  haben, sich auszuruhen . 

(lu�;re i ehen, festzuhalten, daß dpn Dienstnehmer i nnen ln all en 

Geriehts- Verwaltungsverfahren Par te i :3 t.e 1 Illne :,�ukomrnt , 

ohne dabei oie erf orde:r] i ehe Präz i sion ver nach 1 ;''iss i gen zu 

müs�,en . 

Für völlig überflüssig hält die Kasse den Hinwe i s 1m § 38, daß, 

sowe i t auch andere Bundesgp.:3et ze anzuwenden sind, deren jewe i 1:3 

geltende Fassung in Betracht kommt. Eine solche Interpretation 

ist �chon nach den alleeme i nen Regeln geboten und bedarf keiner 

b e son deren 

historischer 

Erwähnung 1m Gesetz. 

B est i mmungen bedü rf t e 

An ordnung des Gesetzgebe rs . 

Al lein die An\'.'e n dung 

elner ausdrücklichen 

Im übrigen ware es wünschenswert, wenn In den Erläuterungen 1m 

Zus ammenhang mit den Hinweisen auf EWR- bzw. EU-Recht die do. 

Rechtsverhältnisse etwas ausführlicher dargestellt werden. 
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